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DIE NEUE ÖNORM B 2061 – Preisermittlung für Bauleistungen  

 Vorsicht bei öffentlichen Vergabeverfahren!  
Bessere Chancen für das Mehrkostenmanagement! 

 
Die bisher bekannte ÖNORM B 2061:1999 wurde mit 1. Mai 2020 durch die neue Fassung 
ÖNORM B 2061:2020 ersetzt. Auch wenn augenscheinlich dem noch nicht allzu viel 
Bedeutung beigemessen wird, sind dennoch künftig beachtliche Änderungen zu 
berücksichtigen. Im praktischen Kalkulationsalltag betrifft dies die K-Blätter, hier allen voran 
das K3 und das K2 Blatt. Es wird nun zwischen einzelnen Kostenarten deutlich differenziert, 
was die Anwendung differenzierter Gemeinkostenzuschläge ermöglicht. Das 
Berechnungskonzept für die Ermittlung des Gesamtzuschlages wurde damit gänzlich 
geändert. Es gibt nun das neue K2 Blatt, in welchem der Gesamtzuschlag (vormals im K3 
Blatt), getrennt nach unterschiedlichen Kostenträgern, ermittelt wird. Im Hinblick auf 
absehbare Mehrkostenforderungen sollten Sie somit schon in der Kalkulationsphase in der 
Lage sein günstigere Grundlagen als bisher zu schaffen. 
 
Bei öffentlichen Ausschreibungen empfehle ich ab sofort nach der „neuen“ ÖNORM B 2061 
vorzugehen. Wenngleich die Anwendung der „alten“ ÖNORM als behebbarer Mangel zu 
qualifizieren sein wird, so empfehle ich dennoch kein Risiko einzugehen, ist doch absehbar, 
dass über kurz oder lang ausschließlich das Berechnungsschema der neue ÖNORM B2061 
anzuwenden ist. Abweichungen davon könnte u.U. ein Ausscheiden des Angebotes aus dem 
Vergabeverfahren nach sich ziehen! 
 
Für die Übergangsphase empfehle ich die Anwendung eines Überleitungstools im Excel 
Format, wo die bisher gewohnten Berechnungssätze in die neue ÖNORM übergeleitet 
werden. Zu den genannten Themen biete ich maßgeschneiderte Unterstützung und / oder 
Schulungen an. Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, scheuen Sie sich nicht mich zu 
kontaktieren, wenn nicht jetzt, wann dann? 
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